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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Vollzug des Bayer. Wassergesetzes (BayWG), des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bayer. 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG); 
 
Anhörung für die gehobene Erlaubnis nach § 15 WHG; 
 
hier: Antrag auf Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis für das Einleiten von 

Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet Waidhofen Ost in den Schmidbach durch die 
Gemeinde Waidhofen 

 
Die Gemeinde Waidhofen beantragt die wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten von 
Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet Waidhofen Ost in den Schmidbach. Die derzeitige 
Genehmigung läuft zum 31.12.2025 aus. Daher wurden neue Planunterlagen vorgelegt.  
 
Gemäß Art. 69 BayWG i.V.m. Art. 73 Abs. 5 BayVwVfG wird das beantragte Vorhaben hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Ergänzend sind die Bekanntmachung und die Planunterlagen im Internet 
auf folgender Seite abrufbar (Art. 27a Abs. 1 Satz 1 u. 2, Abs. 2 BayVwVfG):  
 
https://www.waidhofen.de/startseite-waidhofen 
 
Der Plan für das Vorhaben liegt zusätzlich in der Zeit vom 10.11.2025 bis 09.12.2025 in der Gemeinde 
Waidhofen, Zimmer 17, Herzoganger 1 in 86529 Schrobenhausen innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsichtnahme aus. 
 
Etwaige Einwendungen sowie Stellungnahmen von Vereinigungen gem. 
Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG gegen das Vorhaben können bis zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist (22.12.2025) schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
 
  Gemeinde Waidhofen, Zimmer 17, Herzoganger 1 in 86529 Schrobenhausen 
   
oder beim 
 
  Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Platz der Deutschen Einheit 1, 
  86633 Neuburg a.d. Donau, Zimmer 277 
 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form (per E-Mail an: 
poststelle@vgem-sob.de oder poststelle@neuburg-schrobenhausen.de) erhoben werden. Die 
Einwendung per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtliche Wirkung. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen und Stellungnahmen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Art. 73 Abs.4 Satz 3 BayVwVfG). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass wir nicht zwingend einen Erörterungstermin durchführen wollen, 
wenn alle Beteiligten darauf verzichten. 
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Falls Sie Einwendungen erheben, werden Sie deshalb gebeten, mit der Einwendung einen evtl. 
Verzicht auf die Durchführung eines Erörterungstermins mitzuteilen. 
 
Wenn dennoch ein Erörterungstermin angesetzt wird, wird er mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt gemacht. Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, werden von dem Erörterungstermin benachrichtigt.  
 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten in einem evtl. 
Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden kann. 
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass 
 
a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die Stellungnahmen 

abgegeben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden können, 

 
b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung 

ersetzt werden kann, 
 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 
 
 
 
 
Gemeinde Waidhofen, den 04.11.2025 
 
 
 
Ausgehängt am 09.11.2025 
 
 
Abgenommen am 23.12.2025 
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1 Vorhabensträger 

Träger der Maßnahme ist die Gemeinde Waidhofen, über die Verwaltungsgemein-

schaft Schrobenhausen, Herzoganger 1 in 86529 Schrobenhausen. 

Die Gemeinde Waidhofen, vertreten durch den 1. Bürgermeister Herrn Josef Fuchs, 

beantragt hiermit auf Grundlage der nachfolgenden Erläuterung und Planbeilagen 

die wasserrechtliche Genehmigung für das Einleiten von Niederschlagswasser in 

den Schmidbach. 

 

2 Zweck des Vorhabens 

Die Gemeinde Waidhofen leitet aus dem Gewerbegebiet „Ost I“ an der Ostend-

straße anfallendes Niederschlagswasser von öffentlichen und privaten Flächen in 

den Schmidbach ein. Die wasserrechtliche Genehmigung(321-Az.641-1/3 vom 

11.08.1982) der bestehenden Einleitstelle ist ausgelaufen, wurde mehrfach verlän-

gert und ist erneut zu beantragen.  

WipflerPLAN wurde von der Gemeinde Waidhofen mit der Erstellung der neuen An-

tragsunterlagen beauftragt. 

 

3 Bestehende Verhältnisse 

3.1 Allgemeines 

Die Gemeinde Waidhofen befindet sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. 

Sie liegt an der Bundesstraße B300 zwischen Schrobenhausen und Hohenwart. Der 

Ort befindet sich in einer Tallage auf ca. 400 m ü. NHN in direkter Nähe zur Paar, 

des Weiteren verläuft der Bachgraben im Westen und Schmidbach und Koppen-

bach im Osten durch den Ort. Im Norden wird der Ort vom breiten Paartal begrenzt. 

Die Flächen, die Waidhofen umgeben werden nahezu ausschließlich landwirtschaft-

lich genutzt. Die Flächen im Paartal werden meist nur extensiv bewirtschaftet. Größ-

tenteils handelt es sich hier um Landschaftsschutzgebiet, FFH-Gebiet und biotop-

kartierte Flächen.  
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Abbildung 3-1: Lage von Waidhofen zwischen Paar und B300 mit dem GE „Ost I“ 

 

3.2 Baugrundverhältnisse 

Bodenaufschlüsse in Form von Bohrungen o.ä. liegen für den Bereich der Ostend-

straße in Waidhofen nicht vor.  

 

3.3 Grundwasserverhältnisse 

In unmittelbarer Nähe zum Planungsgebiet befinden sich keine Grundwasserpegel, 

zudem liegen keine Informationen zum Grundwasserstand aus Bodengutachten 

o.ä. vor. Aufgrund der örtlichen Nähe zum Schmidbach ist anzunehmen, dass der 

Grundwasserstand in ungefährer Näherung dem Wasserspiegel des Gewässers 

entspricht.  

 

3.4 Bestehende Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung der Gemeinde Waidhofen wird durch den Zweckverband zur 

Wasserversorgung der Paartalgruppe mit Sitz in 86558 Hohenwart, Marktplatz 1 

sichergestellt. Trinkwasser ist in ausreichender Menge und Güte vorhanden. 

 

3.5 Bestehende Abwasseranlagen 

Im Ortsgebiet sind sowohl Schmutz- und Regenwasserkanäle, als auch Mischwas-

serkanäle vorhanden. Das betrachtete Gewerbegebiet „Waidhofen Ost I“ an der 

Ostendstraße entwässert im Trennsystem, wobei der Schmutzwasserkanal des Ge-

werbegebiets in den örtlichen Mischwasserkanal einleitet.  
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Der entlang des Gewerbegebiets verlaufende Schmidbach fungiert als Vorfluter für 

den Regenwasserkanal DN300/DN400 des Gewerbegebiets. Eine Rückhaltung o-

der Vorreinigung ist nicht vorhanden. 

 
Abbildung 3-2: Einleitungsstelle in den Schmidbach 2024 

 

Anders als im Wasserrecht von 1982 zählen mehrere Teilflächen nicht mehr zum 

Einzugsgebiet. (Auflistung siehe Anhang Hydrotechnik).  

- Fl.Nr. 480/1 wird als Wertstoffhof und als Baustofflager benutzt. Dieses Flächen 

leiten nicht in den Kanal ein, sondern versickern komplett breitflächig. 

- Auf Fl.Nr. 480 befindet sich ein Waschplatz, der nach Angaben des Eigentümers 

über einen Abscheider an den Schmutzwasserkanal angeschlossen ist. (Anmer-

kung: Dies konnte durch die durchgeführte Kamerabefahrung des Kanals weder 

bestätigt noch dementiert werden.) 

- Der südliche Teil von Fl.Nr. 480 (ca. 3.200 m²) ist ebenfalls nicht an den Regen-

wasserkanal angeschlossen. Die meist geschotterte Fläche dient als Lagerflä-

che für LKW. Das Niederschlagswasser versickert breitflächig. Bisher bestand 

ein, durch den Eigentümer selbst errichteter Ablauf DN300 der im Starkregenfall 

das nicht versickernde Wasser in den Schmidbach eingeleitet hat. Der Eigentü-

mer muss diesen zurückbauen. Im Fall von extremen Starkregenereignissen 

kann das Niederschlagswasser dann nach wie vor breitflächig über die Graben-

böschung in den Schmidbach ablaufen.  
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3.6 Gewässerverhältnisse 

Als Vorflutgewässer für den vorliegenden Antrag dient der Schmidbach. Der 

Schmidbach ist ein Gewässer III. Ordnung. Er entspringt südlich, im Ortsteils Loch 

und durchquert von dort aus die Ortsteile Wolfshof, Rothof und das Gewerbege-

biet Ost II. Er quert die Bundesstraße B300, fließt entlang des Gewerbegebietes 

Ost I (mit der betrachteten Einleitstelle WHRW6) und mündet ca. 200 m weiter 

nördlich in den Koppenbach. Dieser läuft weiter in Richtung Nord-Westen durch 

die Paarauen bis er an der Kreisstraße ND22 (Gröbener Str. ) in die Paar mündet.  

Die von WipflerPLAN durchgeführten Messungen am Schmidbach kamen, wie mit 

dem WWA besprochen zu widersprüchlichen Ergebnissen, weshalb vom Wasser-

wirtschaftsamt Ingolstadt der Mittelwasserabfluss in einem internen Gutachten er-

mittelt wurde. 

MQ: 20 l/s ( +/- 15 % Schwankungsbereich) 

Einstufung gem. M153 : kleiner Hügel- und Berglandbach mit qr = 30 l/s  

 

3.7 Übersicht Gewerbegebiete Ost II 

  
Abbildung 3-3: Übersicht und Benennungen der Gewerbegebiete Ost in Waidhofen 
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Im Osten von Waidhofen wurden nach und nach Gewerbegrundstücke ausgewie-

sen. Die Benennung der Teilgebiete erfolgt anhand der Namen der Bebauungs-

pläne. Dieser Wasserrechtliche Antrag behandelt die Einleitung des GE Ost I – der 

einzige Bereich, der sich nördlich der Bundesstraße befindet. 

Wie mit dem WWA vereinbart, sind die Einzugsgebietsflächen des GE Ost II zum 

Schmidbach in diesem Wasserrechtlichen Antrag informativ darzustellen. 

GE Ost II: 

Die südlich der Bundesstraße liegenden Gewerbeflächen – Ost II – Abschnitte 1 bis 

5 und Rewe, werden unterschiedlich entwässert. 

Abschnitt 1:  betrifft die Hausnummern Am Hirschfeld 1, 2 und 4 

Niederschlagswasser wird in Mulden-Rigolen versickert, der 

Überlauf wird mit max. 53 l/s in einen Entwässerungsgraben 

und eine Sickerfläche in den Schmidbach eingeleitet, ein unbe-

fristeter Bescheid ist vorhanden (Bescheid vom 25.05.1999, 

AZ: 320-642-1/5). Nach aktuellem Luftbild und Begehung wur-

den folgende Flächen ermittelt: 

  

 

Abschnitt 2:  betrifft die Gewerbeflächen an der Koppenbacher Straße  

Niederschlagswasser wird über Kanal in ein RRB eingeleitet 

und auf 44 l/s gedrosselt in den Schmidbach eingeleitet. Ein 

unbefristeter Bescheid ist vorhanden (Bescheid vom 

07.10.2005, AZ: 320-641-1/2). Nach aktuellem Luftbild und Be-

gehung wurden folgende Flächen ermittelt: 

Einzugsgebiet Ost II Abs. 1

A_Schotterfläche 6.785                  m²

A_Pflaster 566                      m²

A_Dach 1.026                  m²

A_Grün 5.059                  m²

A_Asphalt 1.552                  m²

A_Gesamt 14.989                m²
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Abschnitt 3:  betrifft die Hausnummern Am Hirschfeld 3, 5, 6-bis 15  

Privatflächen und Straße versickern meist dezentral,  

der restliche Teil der öffentlichen Fläche leitet in den  

Schmidbach und fällt unter die NWFreiV.  

Abschnitt 4:  Tankstelle, Am Schmidbach 1 

Niederschlagswasser wird vollständig in den Schmutzwasser-

kanal eingeleitet. 

Abschnitt 5:   Am Hirschfeld 5a 

Niederschlagswasser wird vollständig versickert 

Abschnitt GE Rewe:  Am Schmidbach 3 bis 5 

Niederschlagswasser wird vollständig versickert 

Somit sind die Abschnitte 1 und 2 als weitere Einleitungen in den Schmidbach in 

diesem Wasserrechtlichen Antrag mit zu betrachten (Nachweis Qdr, max). 

 

 

4 Art und Umfang des Vorhabens 

4.1 Niederschlagswasserbeseitigung GE Ost I 

Anfallendes Niederschlagswasser der öffentlichen Flächen wird im Regenwasser-

kanal gesammelt und in den Schmidbach eingeleitet. Künftig wird eine Vorreinigung 

stattfinden, eine Drosselung des Abflusses ist nicht möglich. 

 

Einzugsgebiet Ost II Abs. 2

A_Schotterfläche 14.470 m²

A_Pflaster 1.679 m²

A_Dach 4.354 m²

A_Grün 4.944 m²

A_Asphalt 3.580 m²

A_Gesamt 29.028 m²
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4.2 Einzugsgebietsgrößen GE Ost I  

Die Einzugsgebiete für die betrachtete Einleitstelle wurden anhand von Kanaldaten, 

Kamerabefahrungen, Orthofotos sowie mittels Ortsbegehung ermittelt. Sie setzen 

sich wie folgt zusammen: 

 

Siehe auch Einzugsgebietsplan LP01, Anlage 3.3. 

 

5 Bewertung der Regenabflüsse nach DWA-A102 und DWA-M153 

Zum Schutz von Vorflutgewässern sind in den Regelwerken DWA-A102 und DWA-

M153 entsprechende Maßnahmen festgelegt, um diese weder stofflich, durch die 

Einleitung von unbehandeltem Niederschlagswasser noch hydraulisch, durch die 

ungedrosselte Einleitung von Niederschlagswasser zu überlasten. In den nachfol-

genden Abschnitten werden die Regenwasserabflüsse qualitativ nach DWA-A102 

und quantitativ nach DWA-M153 bewertet. 

5.1 Quantitative Bewertung nach DWA-M153 

Rasche Regenwasserabflüsse aus befestigten Gebieten können Hochwasserspit-

zen in Oberflächengewässern verschärfen. Mit dem Merkblatt DWA-M153 wird der 

zulässige Drosselabfluss in ein Gewässer reglementiert. Zur Vermeidung unzuläs-

siger Spitzenabflüsse kann es erforderlich sein, dass für jede einzelne Einleitung in 

ein Gewässer eine Drosselung des Regenwasserabflusses erforderlich wird. Dabei 

wird der maximal zulässige Drosselabfluss mit der Erodierbarkeit der Gewäs-

sersedimente abgestimmt.  

Der Drosselabfluss zur Begrenzung der eingeleiteten Abflussspitzen wird aus der 

zulässigen Regenabflussspende qr und der abflusswirksamen Fläche AU ermittelt: 

QDr = qR ∙ AU in l/s 

Regenabflussspende gemäß Tabelle 3 des Merkblatts DWA-M153: 

qR =  30 l/(s∙ha) 

Einzugsgebiet Ost I

A_Schotterfläche 1.771 m²

A_Pflaster 2.186 m²

A_Dach 5.482 m²

A_Grün 4.343 m²

A_Asphalt 6.097 m²

A_Gesamt 19.879 m²
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Somit errechnen sich nach dem Emissionsprinzip für die betrachtete Einleitstelle 

folgender Drosselabfluss zu      QDr = 40 l/s. 

Der Maximalabfluss QDr, max aus einzelnen Einleitungen bzw. einer Summe von Ein-

leitungen darf nicht wesentlich überschritten werden. Die Summe der Einleitungen 

wird dabei auf eine festgelegte Fließstrecke bezogen. Hiernach darf auf einer Länge 

der 1.000-fachen Wasserspiegelbreite insgesamt nicht mehr eingeleitet werden als 

QDr, max. Der maximal zulässige Abfluss wird über den Einleitungswert ew nach Ta-

belle 4 DWA-M153 in Abhängigkeit von der Korngröße der Gewässersedimente und 

dem Mittelwasserabfluss MQ ermittelt. Das Gewässersediment im Schmidbach ist 

kiesig bis sandig, damit wird gemäß DWA-M153 Tabelle 4 ein ew-Wert von 4 ange-

setzt. Somit berechnen sich nach dem Immissionsprinzip folgende Einleitmenge für 

die Gesamtstrecke: 

QDr, max= ew ∙ MQ , mit  

ew = 4 

MQ = 20 l/s 

QDr Max = 80 l/s 

Bekannt sind innerhalb der 1000-fachen Wasserspiegelbreite (1,0 m) von 1.000 m 

die Einleitungen aus den Gewerbegebieten Ost II, Abschnitt 1 mit 53 l/s und Ab-

schnitt 2 mit 44 l/s. Die zulässige maximale Einleitung von 80 l/s ist damit bereits 

überschritten. Zur Ermittlung des zulässigen Drosselabflusses nach Immissions-

prinzip wird daher der flächenbezogene Abfluss herangezogen.  

AE AU 

Emissions-

prinzip           

QDr  bzw. 

vorhandener 

Abfluss

Imissions-

prinzip 

QDr,max         

Flächenbez. 

Maximalabfluss              

QDr bzw. 

vorhandener 

Abfluss

vorhandener 

Drosselabfluss 

QDr

[ha] [ha] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s]

1 Ostend 1 1,99 1,33 40 28 28

2 Ostend 2, Abschnitt 1 1,5 0,71 53 15 53

3 Ostend 2, Abschnitt 2 2,9 1,73 44 37 44

3,77 137 80 125

30 4

20

Regenabflussspende qr [l/(s·ha)]

Mittelwasserabfluss MQ [l/s]

Einleitungswert ew [-]

Nummer   

der 

Einleit- 

stelle

Einzugsgebiet

80

Gewässerdaten Schmidbach

Σ

 

Der maßgebende, flächenbezogene Abfluss aus dem Gewerbegebiet Ost beträgt: 

QDr maßgebend = 28 l/s  
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5.2 Qualitative Bewertung nach DWA-A102 

Die Bewertung der Verschmutzung von Niederschlagswasser gem. Arbeitsblatt 

DWA-A102 erfolgt auf Grundlage allgemeiner Kenntnisse zum Stoffaufkommen un-

terschiedlicher Herkunftsflächen, vorrangig in Bezug auf den Referenzparameter 

AFS63. Hierfür werden Flächen gemäß ihrer Nutzung und Flächentyps den Belas-

tungskategorien zugeordnet. Niederschlagswasser der Kategorien II und III ist 

grundsätzlich behandlungsbedürftig. Mit den Festlegungen zur Flächenkategorisie-

rung und Behandlungsbedürftigkeit wird ein zulässiger flächenspezifischer Stoffab-

trag von 280 kg/(ha∙a) für AFS63 zur Einleitung von Regenwasserabflüssen in Ober-

flächengewässer festgelegt. Wird die Zielgröße von 280 kg/(ha∙a) Stoffabtrag über-

schritten, so sind Behandlungsmaßnahmen vorzusehen.  

Das Einzugsgebiet ist ein Gewerbegebiet. Nach Rücksprache mit dem WWA In-

golstadt ist die Straße (Sackgasse) in die Belastungskategorie II einzustufen. Die 

Hofflächen sind meist asphaltiert oder geschottert. Die Dächer haben meist eine 

beschichtete Metalldeckung. Im Auftrag der Gemeinde Waidhofen wurde durch 

WipflerPLAN der Zustand der Beschichtung dokumentiert. Siehe Anlage 5, „Begut-

achtung Metalldächer“, WipflerPLAN 2025. 

Beurteilung der Beschichtung der Metalldächer im GE Ost I, Waidhofen: 

 

 

 

Adresse/ 

FlNr. 

Ort Baujahr Zustand Bemerkung 

 

Ostendstr. 1 

489 

Anbau Süd 2022 sehr gut Nicht beflogen 

Anbau Nord unbekannt mangelhaft Beschichtung meist nicht 

mehr vorhanden 

 

Ostendstr. 2 

484 

Nord  vor 2004 gut  

Mitte vor 2004 gut  

Süd ca. 2015 sehr gut  

 

Ostendstr. 3 

481 

Hauptgebäude 2020 sehr gut Nicht beflogen 

 

Ostendstr. 4 

480 

Hauptgebäude 2010 gut  

Vordach West 2010 gut  

Vordach Ost vor 2004 gut  
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Somit ist nur das Dach der nördlichen Abfahrt in der Ostendstr. 1 nicht ausrei-

chend beschichtet, so dass die verzinkte Oberfläche freiliegt. Das Vordach hat 

eine Größe von ca. 82 m². Die betrachtete Gesamt-Dachfläche im Gewerbegebiet 

beträgt 0,548 ha. 

Der Anteil der Materialien, die zu signifikanten Belastungen des Niederschlagswas-

sers mit gewässerschädlichen Substanzen führt, an der Gesamt-Dachfläche liegt 

damit deutlich unter 20%. Die Dachflächen des Einzugsgebiets können damit ins-

gesamt der Flächengruppe D, der Belastungskategorie I zugewiesen werden. Für 

die Einleitstelle wurde die Betrachtung nach DWA-A102 durchgeführt, eine Behand-

lung des abfließenden Regenwassers ist erforderlich. Die zugehörigen Berechnun-

gen sind im Anhang Hydrotechnik enthalten. 

 

Tabelle 5-1: Qualitative Bewertung der Einleitstellen nach DWA-A102 

Einleitstelle

vorh. 

Flächenspez. 

Stoffabtrag 

bR,aAFS62 

[kg/(ha∙a)]

zulässiger 

flächenspez. 

Stoffaustrag 

AFS63 

bR,e,zul,AFS63 

[kg/(ha∙a)]

Regenwasser-

behandlung 

erforderlich?

erf. Wirkungsgrad 

der 

Behandlungsanlag

e ηerf.  [%]

1

WHRW6Ausl
442 280 ja 36,6

 

 

6 Berechnung der erforderlichen Rückhaltevolumina nach DWA-A117 

Für die Einleitstelle wurde der zulässige Drosselabfluss nach dem Emissions- und 

Immissionsprinzip gemäß DWA-M153 berechnet. Maßgebend ist ein Abfluss von 

QDr = 28 l/s. 

Das erforderlichen Rückhaltevolumen wurden gemäß DWA-A117 für ein 1-jährli-

ches Regenereignis zu  

Verf =164 m³ 

berechnet, siehe Anhang Hydrotechnik. 
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7 Erforderliche Maßnahmen 

Aus der Bewertung der Niederschlagswasserabflüsse nach DWA-M153 und DWA-

A102 ergeben sich erforderliche Maßnahmen hinsichtlich Rückhaltung und Behand-

lung. 

 

7.1 Kompensationsmaßnahme für fehlende Rückhaltung 

Gemäß den Berechnungen ist die Schaffung eines Rückhaltevolumens von 164 m³ 

erforderlich. Der Kanalabschnitt zwischen letzter Einleitung und Einleitstelle befin-

det sich auf einem Gewerbegrundstück. Hier zusätzlich zu der erforderlichen Be-

handlungsanlage nachträglich ein Rückhaltebecken zu errichten ist nicht möglich. 

Das Rückhaltevolumen kann nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt 

kompensiert werden. Vorgesehen, und bereits mit Gemeinde, Wasserwirtschafts-

amt Ingolstadt und Unterer Naturschutzbehörde (LRA ND) vorabgestimmt, ist eine 

Strukturverbesserung am Schmidbach auf Fl.Nr. 343 und 344, Gemarkung Waidh-

ofen. Hierfür wird ein eigener Wasserrechtlicher Antrag erforderlich. 

 

Abbildung 7-1: Skizze zur geplanten Kompensation auf Fl. Nr. 343 und 344 
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7.2 Regenwasserbehandlung 

Aufgrund der Einstufung der Gewerbeflächen und der Straße in die Belastungska-

tegorie II ist dort anfallendes Niederschlagswasser gemäß DWA-A102 zu behan-

deln.  

Als Behandlung wird die Sedimentationsanlage Hydroshark DN2000 der Firma 3P 

Technik Filtersysteme GmbH gewählt; eine, im Dauerstau betriebenen Behand-

lungsanlage zum Rückhalt von Feststoffen und Leichtflüssigkeiten. Die kleineren 

Anlagen dieser Baureihe bis Baugröße DN1500 wurden durch die Prüfstelle IKT 

geprüft, die größeren Anlagen durch das Ingenieurbüro für Siedlungswasserwirt-

schaft Dr. Dierschke. Gemäß Bemessung ist mit den angeschlossenen ca. 

15.550 m² befestigter Fläche gem. DWA-A 102 ein Hydroshark der Baugröße 

DN2000 erforderlich. Aus Platzgründen ist es nicht möglich, hier zusätzlich eine 

Rückhaltung oder zweite Reinigungsanlage zu erstellen. Das betreffende Gewer-

begrundstück Fl.Nr. 480/1 ist verpachtet und wird durch eine Baufirma genutzt. Die 

Anlagen müssen jederzeit zugänglich sein, was zu Nutzungseinschränkungen führt.  

 

  

 

Abbildung 7-2: Abbildungen Hydroshark, Firma 3P Technik 
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Gemäß Berechnung ist auf Grund der zusätzlich einleitenden unbelasteten Dach-

flächen eine Anlage mit einem Wirkungsgrad von 36,6 % erforderlich. Dementspre-

chend ist der Hydroshark DN2000 gemäß Herstellerangaben bei einem Wirkungs-

grad von 37 % für bis zu 17.600 m² (bei 48,7 %: 10.000 m²) geeignet. Siehe auch 

Berechnung, Gutachten und Mail des Herstellers in den Anhängen. 

Hydraulisch wurde der Hydroshark DN2000 von IKT geprüft (Gutachten siehe 

Anhang). Die flächenbezogene maximale Durchflussmenge beträgt 388 l/s (bei 250 

l/s ha). Diese wird nie erreicht werden, da die Vollfülleistung des Kanals (DN400, I 

= 8,7 ‰) nur Qvoll = 196 l/s beträgt.  

Der Sedimentationsraum ist alle zwei Jahre zu reinigen. Insbesondere in den ersten 

Jahren ist die Anlage auch in Bezug auf den Leichtflüssigleitsrückhalteraum 

engmaschig zu überwachen, da sich im Einzugsgebiet Autowerkstätten befinden, 

und so eventuelle Fehleinleitungen festgestellt werden können.  

 

 

8 Nachweis der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Schmidbachs 

Zum Nachweis der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Vorfluters wurde der Bach 

im Bereich der Einleitstelle vermessen und die Wasserspiegellage berechnet. 

Es wurde der MQ-Wert des Gewässers und die Vollfüllleistung der letzten Haltung 

vor der Einleitung ins Gewässer angesetzt.  

Qab = 196 l/s +20 l/s = 216 l/s 

Die Berechnung erfolgte mit dem Programm Rehm Fluss. Der Schmidbach ist in der 

Lage die eingeleiteten Wassermengen schadlos abzuleiten. 

Die Berechnungsausdrucke befinden sich in der Anlage Hydrotechnik. 
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9 Auswirkungen des Vorhabens durch Einleitungen aus der Kanalisation 

Zusammenfassung  

Einleitungskanal Gewässer

Lfd. 

Nr.

Bezeichnung 

Flurnummer 

Gemarkung

Ortsteil, 

Einzugsgebiet 

A, zum Abfluss 

beitragende 

Fläche Ared.

Regenwasserkanal 

DN                    

Gefälle I [‰]           

Qvoll [l/s]

Name

1

Einleitstelle 1 

Fl.- Nr.: 480/1 

Waidhofen

Waidhofen

GE Ost I               

AE = 1,987 ha          

AU = 1,334 m²

DN 400                        

8,7 ‰                        

Qvoll = 196 l/s

Schmidbach

Entwässerungsbereich

 

 

 

 

Der Entwurfsverfasser 

Pfaffenhofen, den 26.09.2025 

 

 

 

      

WipflerPLAN 
Planungsgesellschaft mbH 

Dipl.-Ing. Klaus Parth 
Dipl. Ing. Marion Wimmer 

Der Antragsteller 

Waidhofen, den     

 

 

 

      

Gemeinde Waidhofen 
Josef Fuchs, 1. Bürgermeister  
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1 KOSTRA Regendaten DWD 2020 

1.1 Niederschlagshöhen nach KOSTRA-DWD 2020 

Abbildung 1.1: Lage Rasterfeld  

Der Ort Waidhofen liegt im Bereich von Rasterfeldgrenzen. Das Gewerbegebiet 

Ost befindet sich im Rasterfeld S164, Z193  
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Abbildung 1.2: Niederschlagshöhen nach Kostra-DWD 2020  
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1.2 Niederschlagsspenden nach KOSTRA-DWD 2020 

 

Abbildung 1.2: Niederschlagsspenden nach Kostra-DWD 2020  
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2 Einzugsgebiet 

 

 

Gegenüber dem ursprünglichen Wasserrecht entfallen folgende Flächen: 

 

 

  

1. Waschplatz Fl.Nr. 480 (Abscheider, SW) 

Asphalt: 135 m²

2. südlicher Teil v. Fl.Nr. 480 (Versickerung) 

Schotter: 2.487 m²

Grün: 440 m²

Asphalt: 292 m²

3. Wertstoffhof und Baustofflager Fl.Nr. 480/1 (Versickerung)

Grün: 1.693 m²

Asphalt: 1.475 m²

Dach: 181 m²

Schotter: 1.055 m²
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3 Bewertung der Niederschlagswasserabflüsse nach DWA-M153 

 

Nach Emissionsprinzip können 40 l/s eingeleitet werden. Gem. Immissionsprinzip 

80 l/s auf der Länge der 1000-fachen Wasserspiegelbreite (maßgebend). 

  



WASSERRECHTSANTRAG REGENWASSEREINLEITUNG GE „OST I“, AN DER OSTENDSTRAßE ANLAGE 2 
GEMEINDE WAIDHOFEN, LKR NEUBURG-SCHROBENHAUSEN HYDROTECHNIK 

 

   
WipflerPLAN;  P-NR. 3044.027  SEITE 6 VON 12 

4 Berechnung der Rückhaltevolumina nach DWA-A117 

 

Bei einem 1-jährlichen Regenereignis und einem Drosselabfluss von 28 l/s sind 

164 m³ Rückhaltevolumen erforderlich. 
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5 Bewertung der Niederschlagswasserabflüsse nach DWA-A102 

 

 

 

 

Für das anfallende Niederschlagswasser der Ostendstraße ist eine Behandlungs-

anlage mit einem Wirkungsgrad von mindestens 36,6 % erforderlich. Als Behand-

lungsanlage wird ein Hydroshark DN2000 der Firma 3P Technik Filtersysteme 

GmbH gewählt.  

 

  

Flächenermittlung und Kategorisierung

Angeschloss. 

Flächen

Ab,a,i                             

m²
Flächengruppe Kategorie

flächenspez. 

Stoffabtrag 

kg/(ha∙a)

1 6.097 V2 II 530

2 2.186 V2 II 530

3 5.482 D I 280

4 1.771 V2 II 530

Beschreibung

Straßenfläche

Hofflächen

Dachflächen

Schotterfläche

Belastungskategorie I Ab,a,I = 0,548 ha

Belastungskategorie II Ab,a,II = 1,005 ha

Belastungskategorie III Ab,a,III = 0,000 ha

Ab,a = 1,554 ha

Belastungskategorie I pI = 35,3 %

Belastungskategorie II pII = 64,7 %

Belastungskategorie III pIII = 0,0 %

Belastungskategorie I BR,a, AFS63,I = 153 kg/a

Belastungskategorie II BR,a, AFS63,II = 533 kg/a

Belastungskategorie III BR,a, AFS63,III = 0 kg/a

Summe des jährlichen Stoffabtrags ΣBR,a, AFS63 = 686 kg/a

flächenspezifischer jährlicher Stoffabtrag bR,a,AFS63 = 442 kg/(ha*a)

erforderlicher Stoffrückhalt / Wirkungsgrad ηerf , AFS63 = 36,6 %

Flächenanteil

Behandlung von Niederschlagswasser im Trennsystem nach DWA-M/A 102

Einleitung in den Schmidbach

Bemessungsgrundlagen

Erforderliche Reinigungsleistung

zentrale Behandlung

Angeschlossene befestigte Teilflächen

Angeschlossene befestigte Gesamtfläche 

jährlicher Stoffabtrag
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6 gewählte Regenwasserbehandlungsanlage 

 

Abbildung 6.1: Bemessung Reinigungsanlage (Quelle: 3P Technik Filtersysteme GmbH) 
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Abbildung 6,2: Zeichnung Hydroshark DN 2000 (Quelle: 3P Technik Filtersysteme GmbH) 
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7 Nachweis der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Vorfluters  

Nachweis mit dem Programm Rehm-Fluss am Einzelprofil in Nähe der Einleit-

stelle.   

Abfluss: MQ + Qvoll (DN400, I = 8,7 ‰) = 20 l/s + 196 l/s = 216 l/s 

Sohlgefälle: (400,44 m+NHN – 400,06 m+NHN) / 22 m = 1,7 % 
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1 Allgemein 

Im Zuge der Beantragung der Wasserrechtlichen Erlaubnis für die Einleitung von 

Niederschlagswasser in den Schmidbach aus dem Gewerbegebiet Waidhofen  

Ost I sind Metalldächer die älter als 15 Jahre sind, in Bezug auf ihren Korrosions-

schutz zu begutachten. 

Die Bewertung der Verschmutzung von Niederschlagswasser gem. Arbeitsblatt 

DWA-A102 erfolgt auf Grundlage allgemeiner Kenntnisse zum Stoffaufkommen 

unterschiedlicher Herkunftsflächen, vorrangig in Bezug auf den Referenzparame-

ter AFS63. Hierfür werden Flächen gemäß ihrer Nutzung und Flächentyps den Be-

lastungskategorien zugeordnet. Während Dächer allgemein zu der Flächengruppe 

D der Belastungskategorie I gehören, werden Flächen mit freiliegenden, 

gewässerschädlichen Metallanteilen (Kupfer-, Zink- oder Bleiblech) der 

Flächengruppe SD1 (BLK II) oder sogar SD2 (BLK III) zugeordnet, sofern der 

prozentuale Anteil an den betrachteten Dachflächen 20% bzw. 70 % übersteigt. 

Siehe hierzu DWA-A 102-2, Anhang A. Für beschichtete Metalldachflächen ist da-

her, am besten nach 10 Jahren, spätestens nach 15 Jahren, eine nachvollzieh-

bare Fotodokumentation erforderlich. Aus dieser muss hervorgehen, ob der Korro-

sionsschutz noch intakt ist.  

 

 Abbildung 1.1: Übersicht: Alter der Metalldächer  

WipflerPLAN wurde von der Gemeinde Waidhofen beauftragt, für die entsprechen-

den Dächer im Gewerbegebiet Waidhofen Ost I zu begutachten. Alle Dächer, die 

älter als 10 Jahre sind, wurden betrachtet. Soweit bekannt, wurden von den Eigen-

tümern Informationen zu Bau und Hersteller eingeholt. Am 28.08.2025 wurden die 

Dächer mittels Drohnenbefliegung inspiziert und, wo nötig, Detailaufnahmen ange-

fertigt. Von den neueren Dächern wurden die vorhandenen Informationen zusam-

mengestellt.  
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Die abgedruckten Fotos sind nur ein Teil der erstellten Aufnahmen. Bei Bedarf 

kann bei WipflerPLAN die Einsichtnahme in weitere Fotos beantragt werden. 

 

2 Ostendstr. 1 

 

In der Ostendstr. 1 sind zwei Metall-Dach-

flächen vorhanden. Das südliche Vordach 

wurde erst 2020 errichtet, die Überdach-

ung der nördlichen Abfahrt wurde nach 

Angaben des Eigentümers ca. 2015 er-

richtet.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2.1: Übersicht: Metalldächer Ostendstr.1 

2.1 Südlicher Anbau 

Deckung: Sandwich-Paneel mit SP-Beschichtung 25/25 μ 

 Baujahr: 2020, siehe Anlage 1  

 ► Begutachtung nicht erforderlich 

2.2 Nördlicher Anbau: 

Deckung: pulverbeschichtetes, verzinktes Trapezblech, 

 Baujahr: lt. Aussage Eigentümer ca. 2015 

 Es liegen keine Unterlagen dazu vor. 

► Begutachtung erforderlich  

Ergebnis der Begutachtung: 

► Beschichtung nicht ausreichend 
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Das ca. 82 m² große Pultdach ist unmittelbar nördlich an die Werkstatthalle der 

Ostendstr. 1 angebaut und neigt sich nach Norden. Es besteht aus pulverbe-

schichtetem verzinktem Stahlblech. Das Niederschlagswasser wird über eine 

Dachrinne aufgefangen. Die Farb-Beschichtung löst sich durch die Bewitterung 

deutlich, so dass auf ca. 2/3 des Daches das Zink freiliegt. Rost ist nur in kleinsten 

Flächen zu entdecken. An der Hauswand hat sich Moos angesammelt, unterhalb 

des Baumes liegen viele Eicheln auf dem Dach. Das Dach macht einen deutlich 

älteren Eindruck als die angegebenen 10 Jahre. Das Dach ist in Hinblick auf die 

Dauer des Wasserrechts von 20 Jahren, als durchgängig unbeschichtet (Zink) ein-

zustufen. Dem Eigentümer wird zudem empfohlen, um Durchrostung zu verhin-

dern, das Dach baldmöglichst neu zu beschichten. 

 

Abbildung 2.2: Nördlicher Anbau Ostendstr.1, Gesamtansicht  

 

Abbildung 2.3: Nördlicher Anbau Ostendstr.1, Detail: Farb-Beschichtung löst sich  

  



BEGUTACHTUNG METALLDÄCHER GE „OST I“, AN DER OSTENDSTRAßE  
GEMEINDE WAIDHOFEN, LKR NEUBURG-SCHROBENHAUSEN  

 

   
WipflerPLAN;  P-NR. 3044.040  SEITE 4 VON 12 

3 Ostendstr. 2 

 

In der Ostendstr. 2 sind drei metallge-

deckte Dächer vorhanden. Die beiden 

nördlichen sind älter. Nach Beurteilung 

historischer Luftbilder wurden sie vor 2004 

hergestellt.  

Das südliche Dach wurde nach Angaben 

des Eigentümers ca. 2015 neu gedeckt.  

Auf allen drei Dächern sind jeweils auf der 

Südseite Photovoltaikanlagen vorhanden. 

 

 

Abbildung 3.1: Übersicht: Metalldächer Ostendstr.2 

  

Abbildung 3.2: Gesamtansicht: Metalldächer Ostendstr.2 (links = Nord) 
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3.1 Nördliche und mittlere Dachfläche 

Deckung: doppelschaliges Trapezblech, 25/25 μ beschichtet 

 Baujahr: unbekannt, vermutlich vor 2004 

 Siehe Anlage 1 

► Begutachtung erforderlich  

Ergebnis der Begutachtung: 

► Beschichtung ausreichend 

Die Dächer weisen unterschiedliche Deckungen auf, die sich in Alter und Zustand 

jedoch gleichen. Bei beiden Dachflächen ist die Beschichtung noch gut. Stellen-

weise sind Verschmutzungen und Flechtenbewuchs vorhanden. Eine kleine Aus-

nahme bildet die Schneefang-Aufkantung des mittleren Dachs. Hier ist die Farb-

Beschichtung kaum noch vorhanden. 

 

Abbildung 3.3: Nördliche Dachflächen Ostendstr.2, Gesamtansicht 
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Abbildung 3.4: Nördl. Dach Ostendstr. 2, Detail: Farb-Beschichtung intakt, Flechten, Schmutz  

 

Abbildung 3.5: Mittleres Dach Ostendstr. 2, Detail: Farb-Beschichtung des Schneefangs hat 

sich gelöst 
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3.2 Südliche Dachfläche: 

Deckung: beschichtetes Trapezblech 

 Baujahr: lt. Aussage Eigentümer ca. 2015 

 Es liegen keine Unterlagen dazu vor. 

► Begutachtung erforderlich  

Ergebnis der Begutachtung: 

► Beschichtung ausreichend 

Die Beschichtung der südlichen Dachfläche der Ostendstr. 2 ist noch sehr gut. Sie 

entspricht in der Machart der des nördlichen Daches. 

 

Abbildung 3.6: Südliche Dachfläche Ostendstr.2 

 

Abbildung 3.7: Südliche Dachfläche Ostendstr.2, Detail: Beschichtung intakt 
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4 Ostendstr. 3 

  
Abbildung 4.1: Übersicht: Dächer Ostendstr. 3 

 

Das Dach der Ostendstr. 3 wurde 2020 neu gedeckt. Die Unterlagen dazu liegen 

vor.  

 

Deckung:  Sandwich-Paneel mit Trapezblech, SP-Beschichtung 25/25 μ,  

  „BRUCHAPaneel Dach DP102“ 

Baujahr: 2020, siehe Anlage 1 

► Begutachtung nicht erforderlich 
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5 Ostendstr. 4 

An das Hauptgebäude der Ostendstraße 4 schlie-

ßen zwei Vordächer im Osten und Westen an, wo-

bei das östliche Dach eine etwas andere Metall-

Deckung aufweist und auch keine Dachrinne be-

sitzt. Das Niederschlagswasser tropft hier auf die 

darunterliegende Kiesfläche und versickert.  

 

Abbildung 5.1: Übersicht: Dächer Ostendstr.4 

 

  

Abbildung 5.2: Gesamtansicht: Metalldächer Ostendstr. 4  
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5.1 Hauptdach und westlicher Anbau 

Deckung: ISODACH D, 25/15 μ beschichtet 

 Baujahr: 2010, siehe Anlage 1 

► Begutachtung erforderlich  

Ergebnis der Begutachtung: 

► Beschichtung ausreichend 

Die Dachfläche weist keine Rostspuren oder Abplatzungen auf. Festzustellen ist 

lediglich, dass die Farbe etwas verblasst ist, da unter den Photovoltaik-Paneelen 

das Dach noch dunkler ist. Geringfüging sind Verschmutzungen und Flechtenbe-

wuchs erkennbar. 

  

Abbildung 5.3: Metalldächer Ostendstr. 4 Detail: First Hauptdach 

  

Abbildung 5.4: Metalldächer Ostendstr. 4 Detail: Westliches Vordach 
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5.2 Östlicher Anbau: 

Deckung: beschichtetes Trapezblech 

 Baujahr: unbekannt, geschätzt vor 2004 

 Es liegen keine Unterlagen dazu vor. 

► Begutachtung erforderlich 

Ergebnis der Begutachtung: 

► Beschichtung ausreichend 

Die Ausführungsart ähnelt der, der beiden äußeren Dächer der Ostendstr. 2. Der 

Grad der Bewitterung lässt dabei eher einen Vergleich mit dem nördlichen Dach 

zu. Auch in historischen Luftbildern ist das Vordach bereits 2004 zu sehen. 

Die Beschichtung ist vollständig vorhanden. Stellenweise sind Verschmutzungen 

und Flechtenbewuchs zu sehen. 

 

 Abbildung 5.5: Nördlicher Anbau Ostendstr.1, Gesamtansicht 

 

Abbildung 5.6: Östliche Dachfläche Ostendstr.4, Detail: Beschichtung intakt 
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6 Zusammenfassung 

Beurteilung der Beschichtung der Metalldächer im GE Ost I, Waidhofen: 

 

 

 

 Der Entwurfsverfasser 

Pfaffenhofen, den 10.09.2025 

 

 

 

      

WipflerPLAN 
Planungsgesellschaft mbH 

Dipl.-Ing. Klaus Parth 
Dipl. Ing. Marion Wimmer 

 

Adresse/ 

FlNr. 

Ort Baujahr Zustand Bemerkung 

 

Ostendstr. 1 

489 

Anbau Süd 2022 sehr gut Nicht beflogen 

Anbau Nord unbekannt mangelhaft Beschichtung meist nicht 

mehr vorhanden 

 

Ostendstr. 2 

484 

Nord  vor 2004 gut  

Mitte vor 2004 gut  

Süd ca. 2015 sehr gut  

 

Ostendstr. 3 

481 

Hauptgebäude 2020 sehr gut Nicht beflogen 

 

Ostendstr. 4 

480 

Hauptgebäude 2010 gut  

Vordach West 2010 gut  

Vordach Ost vor 2004 gut  
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Marion Wimmer

Von: Marion Wimmer

Gesendet: Montag, 1. September 2025 14:03

An: Marion Wimmer

Betreff: WG: Neubeantragung des Wasserrechts zur Niederschlagswassereinleitung 

im GE Waidhofen Ost I  

 

Von: Angela Menrath <angela.menrath@eg-suedbayern.de>  

Gesendet: Montag, 6. Mai 2024 10:22 

An: Marion Wimmer <mw@wipflerplan.de> 

Betreff: WG: Neubeantragung des Wasserrechts zur Niederschlagswassereinleitung im GE Waidhofen Ost I  

 

Sehr geehrte Frau Wimmer, 

  

die Dachdeckung wurde Anfang August 2023 fer0ggestellt. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Angela Menrath 

Erzeugergemeinschaft Südbayern eG 

Gewerbering 13 

94060 Pocking 

Telefon +49 8531 42-20 

Telefax +49 8531 42-39 

angela.menrath@eg-suedbayern.de 

www.eg-suedbayern.de 

  
Vorstände: Erwin Hochecker (Vorsitzender), Willi Wittmann (Stellvertreter) 
Aufsichtsrat: Friedhelm Dickow (Vorsitzender)   
Sitz der Gesellschaft: 94060 Pocking • Amtsgericht Passau, GnR 926 

  

  

  

Von: Marion Wimmer <mw@wipflerplan.de>  

Gesendet: Montag, 6. Mai 2024 08:25 

An: Fricke, Michael <fricke@vgem-sob.de> 

Cc: Lisa Köster <lk@wipflerplan.de> 

Betreff: AW: Neubeantragung des Wasserrechts zur Niederschlagswassereinleitung im GE Waidhofen Ost I  

  

Sehr geehrter Herr Fricke, 

  

vielen Dank für den ersten Rücklauf. 

Könnten Sie mir biEe miEeilen, wann die Dachdeckung erneuert wurde? 

  

  

Freundliche Grüße 
  
Marion Wimmer 

WipflerPLAN 
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Telefon: 08441 5046-245 

Mobil: 0170 8670235 

mw@wipflerplan.de 

wipflerplan.de 

 

LinkedIn  

Xing  

WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH 

Hohenwarter Straße 124 · 85276 Pfaffenhofen 

Sitz der Gesellschaft: Pfaffenhofen 

Amtsgericht Ingolstadt HRB 190595 

Geschäftsführer: 

Wilhelm Wipfler · Ursula Burkart 

 

 

  
  

  

Von: Gabi Mocker <gabi.mocker@eg-suedbayern.de>  

Gesendet: Montag, 22. April 2024 10:31 

An: Fricke, Michael <fricke@vgem-sob.de> 

Betreff: Schreiben vom 28.03.2024/ AZ 30-6421.5 W 

  

Sehr geehrter Herr Fricke, 

  

mit Ihrem Schreiben vom 28.03.2024 haben Sie einen Nachweis angefordert über die Schichtdicke der 

Metalleindeckungen. 

Es handelt sich um das Produkt Brucha Paneel Dach DP 102 60 mm Kerndicke – siehe Anhang (ProduktdatenblaE). 

Bei Rückfragen gerne melden – vielen Dank. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

            Angela Menrath 

             Sekretariat 

  

Erzeugergemeinschaft Südbayern eG 

Gewerbering 13 – 94060 Pocking 

Tel.: 08531/4220, Fax.: 08531/4239 

angela.menrath@eg-suedbayern.de 
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333.3

42

28

15°

19

26

42

®

FERTIGUNGSTOLERANZEN
nach EN 14509

SCHALLDÄMMUNG 
26 dB bei 60/80 mm, 27 dB ab 100 mm Kerndicke

FERTIGUNGSLÄNGEN
max. 21,5 m (ab 13,6 m Überlängentransport)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT 
80 °C

STÜTZWEITENTABELLEN

entsprechend SandStat.Berechnung

BRANDVERHALTEN

nach EN 13501-1, Euroklasse Bs1d0

Symbolbild - DP

Kalotte
Kapillar-
unterbrechungDETAIL/Fugengeometrie

Fuge-Stoßverbindung: 
2 mm ± 2 mm Toleranz

K
er

nd
ic

ke

TRAPEZ-PROFIL außen

Ausschnitt

Mindestdachneigung 3° (5,2 %) ohne Durchbruch und Querstoß.

Kombinationsmöglichkeit mit 
BRUCHAPaneel Brandschutz Dach DP-F mit Mineralwollkern.

DREIFACH-DICHTUNG!

**DP 92 auf Anfrage

BRUCHAPaneel® DP
Dach

PANEEL TYP DP 72 DP 82 DP 92** DP 102 DP 122 DP 142 DP 162 DP 182 DP 202

Kerndicke mm 30 40 50 60 80 100 120 140 160

PIR+ halogenfrei
U-Wert W/m²K nach EN 14509 incl. Fugenanteil

0,661 0,504 0,407 0,341 0,257 0,207 0,173 0,149 0,130

 auf Anfrage
U-Wert W/m²K nach EN 14509 incl. Fugenanteil

0,575 0,437 0,352 0,294 0,222 0,178 0,149 0,128 0,112

Gewicht kg/m² 9,80 10,22 10,63 11,05 11,89 12,72 13,55 14,39 15,22

PIR+    
halogenfrei

Vers. 11_2022

Marion Wimmer
Oval
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brucha.com
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0
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144
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168
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192
204
216

CAMERA-READY LOGOTYPE — UL CLASSIFICATION MARK FOR CANADA AND THE UNITED STATES

These Marks are registered by Underwriters Laboratories Inc.

The minimum height of the registered trademark symbol      shall be 3/64 of
an inch. When the overall diameter of the UL Mark is less than 3/8 of an inch,
the trademark symbol may be omitted if it is not legible to the naked eye.

Please note:
The word “MARINE” should only be used for UL Classified marine products.

The font for all letter forms is Helvetica Condensed Black, except for the
trademark symbol    , which is Helvetica Condensed Medium. No other
fonts are acceptable.

RELATIVE DESIGN & PROPORTIONS OF THE UL CLASSIFICATION MARK FOR CANADA AND THE UNITED STATES

KEY TO DIMENSIONS
UL Mark
A
B
C
D
E
F
G
H

8 units
13 units
14 units
15 units
17 units
20 units
24 units
29 units

“C” and “US”
P
Q
R

34 units
56 units
75 units

“CLASSIFIED”
and “MARINE”
S 42 units

I
J
K
L
M
N
0

30 units
35 units
59 units
85 units
87 units

176 units
216 units

G B

200-195I 20M/11/97

UL UL UL

UL

UL

L

UL UL UL

A

A

H

D

E

I

S

N
J F C F A F G J

M
O

F

S

P RP

K

PF

I

P

L
Q

C US C US C US C US

C US C US C US C US

Q

BRUCHA 
green point

®

AUSFÜHRUNG & OBERFLÄCHEN  Standard - bandbeschichtete, feuerverzinkte Feinbleche

AUSSEN •	 Sichtseite 25 m Polyesterbeschichtung mit einer PVC-Schutzfolie 
      (nicht UV-beständig vor Sonnenbestrahlung schützen). 
      Die Folie muss vor der Montage bzw. unmittelbar danach entfernt werden. 
•	  Profil: Trapezprofil 42 mm (lt. Skizze)
•	  Hochsickenabstand: 333,3 mm 	
•	  Blechdicke: 0,6 mm (Reduzierung der Blechdicke auf Anfrage)

INNEN •	 Sichtseite 25 m Polyesterbeschichtung ohne PVC-Schutzfolie (falls gewünscht,            
bitte bei Bestellung anführen).

•	 Profil 1 = Standard (Profil 2 und 3 auf Anfrage)
•	 Blechdicke: 0,5 mm (Reduzierung der Blechdicke auf Anfrage)

DÄMMKERN •	 halogenfreier PIR-Hartschaum, ca. 96 % geschlossenzellig, kontinuierlich geschäumt
•	 absolut FCKW- und H-FCKW-frei − Pentanschäumverfahren
•	 geringe Wärmeleitfähigkeit
•	 schubfest mit dem Stahlblechdeckschalen verbunden
•	 Raumgewicht ca. 40 kg/m³

Baubreite 1000 mm

STANDARDFARBEN lt. Farbspektrum BASIC

PANEELVERBINDUNG •	 Außen durch Überlappung der Sicken, wobei der nicht gedämmte Blechteil eines 
      Paneels auf das Gegenstück des anschließenden Paneels gelegt wird.
•	 Dachraumseitig durch spezielle Formgebung, wobei ein der Sicke exakt angepasstes           

Gegenprofil des einen Dachpaneels über die Sicke des zweiten Paneels greift und somit 
eine dichte Verbindung erzielt wird.

•	 Einzigartiges DREIFACH-DICHTUNGSSYSTEM (lt. Skizze) bietet optimalen 
      Kondensatschutz.
•	 Kapillarunterbrechung (lt. Zeichnung)

AUSSCHREIBUNGSTEXT download unter:  brucha.com

FREMDÜBERWACHUNG Nationale und Internationale Prüfungen Qualitätsstandards, Zertifikate senden wir auf 
Anfrage gerne zu!

BRUCHAPaneel® DP
Dach

PIR+    
halogenfrei

Kerndicke mmPaneel Typ mm

Alle Angaben vorbehaltlich  Satz- und Druckfehler.
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Marion Wimmer

Von: Jonas Bitterling <Bitterling@3ptechnik.de>

Gesendet: Mittwoch, 3. September 2025 10:27

An: Marion Wimmer

Cc: Daniel Betschner

Betreff: AW: Auslegung Behandlungsanlage Niederschlagswasser A102

Anlagen: 3P_Hydroshark_Gesamtbericht 2025.pdf; B-20241023-D01511-01 

Hydraulische Leistungsprüfung Hydroshark 750, 1000, 1500, 2000.pdf

Guten Tag Frau Wimmer,  

vorab nochmals vielen Dank für das freundliche Telefonat.  

Anbei wie besprochen das Gutachten zum Hydroshark. Hier wird im Kapitel 3.5 das Thema der Anschlussflächen 

erläutert. Wie besprochen ist es möglich bei geringeren Wirkungsgraden entsprechend der angeschlossenen Fläche 
zu erhöhen und bei größeren Wirkungsgraden zu verringern. Wichtig ist das hier weiter auch die Hydraulik 

betrachtet wird, die bei einer größeren Fläche ja zunimmt. 

Der Hydroshark ist auf 250 l/s*ha auf Remobilisierung geprüft uns somit Starkregensicher. Weiter konnte beim 

Überflutungsnachweis ein Kollabieren erst bei 416 l/s*ha festgestellt werden (s. Prüfbericht IKT).  

 

Melden Sie sich wie besprochen sehr gerne bei weiteren Rückfragen!  
 
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards  
 
Jonas Bitterling, M. Eng. 
Project Engineer - Stormwater Treatment and Rainwater Harvesting 
 

 
 

                     

 
3P Technik Filtersysteme GmbH 
Robert-Bosch-Straße 16-18 
73337 Bad Überkingen 
 
℡ +49 (0) 7334 92460-12 
� +49 (0) 7334 92460-99 
 
bitterling@3ptechnik.de 

 www.3ptechnik.de 

Geschäftsführer: Jorge Torras-Piqué 
Handelsregister: AG Ulm HRB 541100 / USt-IdNr. DE 185 255 009 
 
Der Inhalt dieses E-Mails ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Jede Form der 
Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieses E-Mails durch unberechtigte Dritte ist 
unzulässig. Wir bitten Sie, sich mit dem Absender des E-Mails in Verbindung zu setzen, falls Sie nicht der Adressat dieses  
E-Mails sind und das Material von Ihrem Computer zu löschen.  
This e-mail and any attachments are confidential and intended solely for the addressee. The perusal, publication, copying or 
dissemination of the contents of this e-mail by unauthorised third parties is prohibited. If you are not the intended recipient of this e-
mail, please delete it and immediately notify the sender. 
 

 

Von: Marion Wimmer <mw@wipflerplan.de>  

Gesendet: Mittwoch, 3. September 2025 08:43 

An: Michelle Le Beau <LeBeau@3ptechnik.de> 

Betreff: AW: Auslegung Behandlungsanlage Niederschlagswasser A102 

 



 

AFS63-, MKW-, LEICHTSTOFFRÜCKHALT UND HYDRAULISCHE 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER SEDIMENTATIONSANLAGE 

3P HYDROSHARK   
DER BAUGRÖßEN  

DN 750, DN 1000, DN 1500, DN 2000, DN 2500 UND DN 3000  

GEMÄß VORGABEN DES DWA-A 102/BWK-A 3 (2020) 

 

 

 

Erläuterungsbericht, 06.03.2025 

 

im Auftrag der Firma 3P Technik Filtersysteme GmbH  

Robert-Bosch-Str. 16 - 18 

73337 Bad Überkingen  

 

Dr.-Ing. Martina Dierschke 

 

Ingenieurbüro für Siedlungswasserwirtschaft 

Friedrichstr. 44, 67655 Kaiserslautern 

www.ib-dierschke.de  
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1 Einleitung 

Das Arbeitsblatt DWA-A 102-2 zu „Grundsätzen zur Bewirtschaftung und Behandlung 

von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer“ (DWA, 2020) for-

dert für die Behandlung des Niederschlagsabflusses von Flächen der Kategorie II ei-

nen AFS63-Feststoff-Wirkungsgrad von 47,2 %. Dieser kann für dezentrale Anlagen 

mit einer Laborprüfung, z. B. mit einem an die DIBt-Zulassungsgrundsätze (DIBt, 2017) 

angepassten Verfahren, durchgeführt werden.  

Die Firma 3P Technik Filtersysteme GmbH, Bad Überkingen, hat daraufhin ihre Pro-

duktreihe der Sedimentationsanlage Hydroshark von der zugelassenen Prüfstelle IKT 

(Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH, Gelsenkirchen) bzw. der Gutachterin 

Frau Dr. Martina Dierschke (Ingenieurbüro für Siedlungswasserwirtschaft Dr. 

Dierschke, Kaiserslautern) in der Prüfhalle der Fa. 3P Technik Filtersysteme GmbH in 

Bad Überkingen prüfen lassen. Angewendet wurden die DIBt-Prüfvorschriften für den 

Feststoffrückhalt für Anlagen zur dezentralen Behandlung des Abwassers von Kfz-

Verkehrsflächen zur anschließenden Versickerung in Boden und Grundwasser (DIBt, 

2017) mit der Anpassung der Messung des Parameters AFS63 im Ablauf der Anlage 

und Bewertung des AFS63-Wirkungsgrades.  

In diesem Bericht werden die Prüfungen beschrieben, die AFS63-Wirkungsgrade, Wir-

kungsgrade bei Mineralöl- und Leichtstoffrückhalt sowie die hydraulische Leistungsfä-

higkeit zusammengestellt.  

Des Weiteren werden Bemessungshinweise unter Anwendung eines Bypasses (Kap. 

3.3) und die Vorgehensweise bei der Mischung von Flächen verschiedener Belas-

tungskategorien (Kap. 3.4) dargestellt. Unterschieden werden dabei dezentrale Anla-

gen bis zu einer Anschlussfläche von AE,b = 5.000 m², für die Hinweise gemäß Merk-

blatt DWA-M 179-1 (Entwurf 2024) gelten, und größere Anlagen über 5.000 m² 

Anschlussfläche.  
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2 Beschreibung der Anlage  

Die von der Firma 3P Technik Filtersysteme GmbH, Bad Überkingen entwickelte Se-

dimentationsanlage Hydroshark ist eine im Dauerstau betriebene Behandlungsanlage 

zum Rückhalt von Feststoffen und Leichtflüssigkeiten. Die Anlage ist in sechs Baugrö-

ßen vorhanden und konzipiert als Einzelanlage für Anschlussflächen von AE,b = 1.200 

m² bis 35.000 m² im Vollstrom zur Erreichung eines AFS63-Wirkungsgrades von 47,2 

% (Behandlung von Kategorie II-Flächen-Abflüssen gemäß DWA-A 102).  

Bei den größeren Baugrößen kann bei einer Mischung von Anschlussflächen der 

Kategorie I und II und eines erforderlichen niedrigeren Gesamtwirkungsgrades mehr 

Fläche angeschlossen werden. Bei der Mischung von Flächen der Kategorien I, II und 

III kann sich ein höherer erforderlicher Wirkungsgrad ergeben. Dies kann mit dem 

Anschluss einer geringeren Fläche erreicht werden. Beides gilt nur für Anschluss-

flächen > 5.000 m², da Kategorien im dezentralen Bereich gemäß DWA-M 179-1 

(Entwurf 2024) nicht gemischt werden sollen. 

Je nach Baugröße ist der aus PE-HD 100 gefertigte Hydroshark in Betonfertigteil-

schächte von DN 800 bis zu DN 3000 eingebaut. In Bild 2-1 ist die Wirkungsweise des 

Hydroshark dargestellt.  

 

Bild 2-1: Wirkungsweise des 3P Hydroshark (3P Technik Filtersysteme GmbH, 2024) 

Das zu behandelnde Niederschlagswasser strömt durch das Zulaufrohr in einen sich 

nach unten verjüngendem Zylinder und wird darin durch den Strömungsrichter in eine 

nach unten gerichtete tangentiale Strömung versetzt (siehe Bild 2-2, links).  
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Bild 2-2: Links: Strömungsrichter im Zulaufbereich mit unten liegendem hochgeklapptem 

Gitterrost; Mitte: Gesamtanlage 3P Hydroshark mit Zulauf und Strömungs-

brecher; rechts: Zackenwehr von außen nach innen durchströmt in Richtung 

Ablauf (3P Technik Filtersysteme GmbH, 2024) 

Absetzbare Feststoffe werden so mit dem Wasser in eine rotierende Bewegung ver-

setzt, die erst wieder mit dem Auftreffen auf den Strömungsbrecher (siehe Bild 2-2, 

Mitte) unterbunden wird. Durch die gerichtete Strömung wird das Absetzen von sus-

pendierten Stoffen gefördert. Diese sammeln sich im unterhalb des Gitterrostes liegen-

den Schlammraum an und können von dort abgesaugt werden. 

Das gereinigte Niederschlagswasser strömt laminar und gleichförmig von unten nach 

oben an der Seitenwand entlang bis über ein Zackenwehr (siehe Bild 2-2, rechts) in 

die Ablaufrinne und kann in ein Oberflächengewässer eingeleitet werden.  

Leichtstoffe wie MKW verbleiben innerhalb des Einlaufkörpers auf der Oberfläche des 

Wassers und können im Bedarfsfall gezielt abgesaugt werden.  

Der Höhenverlust in den Anlagen ist klein, so dass das Zu- und Ablaufrohr auf gleicher 

Höhe angebracht sind.  

In diesem Video kann die Wirkungsweise des Hydroshark sowie der Schlammab-

pumpvorgang angeschaut werden: 

https://www.youtube.com/watch?v=AMP6xMK_T8c 

  

Strömungs-

richter Strömungs-

brecher 

Überströmung 

Zackenwehr 

Zulauf 
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3 Anschlussflächen, Wirkungsgrade und hydraulische Leistungs-
fähigkeit 

Tabelle 3-1 fasst die Behandlungsgrößen und maßgeblichen Anschlussflächen bei 

Vollstrombehandlung (Behandlungsdurchfluss r = 100 l/(s · ha)) für den Rückhalt an 

AFS63 von mindestens 47,2 % für Flächen der Kategorie II gemäß DWA A 102-2, 

den Rückhalt an Leichtstoffen sowie den empfohlenen Maximaldurchfluss zusammen. 

Tabelle 3-1: Baugrößen des 3P Hydroshark mit Anschlussflächen bei Reinigungsziel 
AFS63 ≥ 47,2 % im Vollstrombetrieb für Flächen der Kategorie II gemäß  
DWA-A 102-2 

 Hydroshark 

DN 7501 10002 15003 20004 25005 30006 

 

 

Anschluss-

fläche [m²] 
1.200 2.400 5.000 10.000 20.000 35.000 

Anschluss-

leitung DN7 
bis 200 bis 300 bis 400 bis 600 bis 700 bis 700 

Qmax8  [l/s] 50 115 228 416 832 1.100 

AFS63-

Rückhalt  
≥ 47,2 % 

Rückhalt 

Leichtstoffe 

MKW: ca. 67 % im Vollstrom,  

Abscheiderklasse II mit Bypass bei rkrit = 15 l/(s · ha) 

Kunststoffe PE- bzw. PS-Granulat > 99,9 % mit Sieb als Sondereinbau 

 
1 HSK 750; AFS63-Rückhalt 49,9 %, 3P-geprüft vom 29. April bis 2. Mai.2024 (Dierschke, 2024a) 
2 HSK 1000; AFS63-Rückhalt 47,4 %, IKT-geprüft vom 18. bis 22. März (IKT, 2024a) 
3 HSK 1500; AFS63-Rückhalt 48,0 %, IKT-geprüft vom 08. bis 12. April 2024 (IKT, 2024a) 
4 HSK 2000; AFS63-Rückhalt 48,7 %, 3P-geprüft vom 11. bis 13. April 2024 (Dierschke, 2024b) 
5 HSK 2500; AFS63-Rückhalt 47,3 %, 3P-geprüft vom 23. bis 24. Juli 2024 (Dierschke, 2024c) 
6 HSK 3000; AFS63-Rückhalt 47,5 %, 3P-geprüft vom 11. bis 12. September 2024 (Dierschke, 2024d) 
7 Rohrdurchmesser abhängig vom Gefälle, individuell zu bemessen 
8 Qmax bis zum Überstau, Grundlage: hydraulische Prüfung (IKT, 2024f) bzw. r = 416 l/(s · ha) beim HSK 
DN 2500 bzw. Rohrdurchmesser beim HSK DN 3000 
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3.1 AFS63-Wirkungsgrad bei Vollstrombehandlung 

Der Rückhalt an feinen Feststoffen AFS63 wurde im März und April 2024 an den An-

lagen DN 1000 und DN 1500 durch das Institut für Unterirdische Infrastruktur (IKT), 

Gelsenkirchen, sowie am 11. bis 13. April 2024 an der Anlage DN 2000, am 29. April 

bis 02. Mai 2024 an der Anlage DN 750 und am 11. Und 12. September 2024 durch 

Mitarbeiter der Fa. 3P unter Mitwirkung und Begutachtung der externen Gutachterin 

Dr. Martina Dierschke in der Prüfhalle der Fa. 3P Technik Filtersysteme GmbH in Bad 

Überkingen gemäß der DIBt-Prüfvorschriften (DIBt, 2017) ermittelt. Als Prüfstoff wurde 

Millisil W4 mit einer Partikelgröße bis 250 µm und einem AFS63-Anteil von 49 % ver-

wendet. 

Alle getesteten Anlagen konnten einen AFS63-Rückhalt von über 47,2 % im Jahres-

mittel gemäß DIBt-Prüfvorschriften (Prüfregenspenden r = 2,5; 6; 25 und 100 l/(s · ha)) 

nachweisen und sind daher für Flächen der Kategorie II gemäß DWA-A 102-2 zur Ein-

leitung in ein Oberflächengewässer einsetzbar.  

Die Prüfberichte können gerne auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.  

 

3.2 Hydraulische Leistungsfähigkeit  

Die hydraulische Leistungsfähigkeit wurde am 18.12.2024 an den Baugrößen DN 

750 bis DN 2000 in der Prüfhalle der HST Systemtechnik GmbH & Co.KG, TB/NL HST-

Zangenberg in 79418 Schliengen, begutachtet durch das IKT, Gelsenkirchen, geprüft 

(IKT, 2024f). Ein Überstau des mittleren Ringes wurde bei dem Durchfluss entspre-

chend einer Regenspende von 250 bzw. 330 l/(s · ha) beobachtet. Die Vollfüllung des 

gesamten Schachtes wurde bei Regenspenden von r = 418 bis 479 l/(s · ha) festge-

stellt, vgl. Tabelle 3-2. Die in Tabelle 3-1 angegebenen maximalen Durchflüsse bis 

zum Überstau beziehen sich daher auf die in Tabelle 3-2 aufgeführten Werte (Vollfül-

lung Schacht) bzw. auf r = 416 l/(s · ha) für die Baugröße DN 2500 und auf den maxi-

malen Durchfluss für eine Zulaufleitung DN 700 bei der Baugröße DN 3000. 

Diese Durchflüsse sind maßgeblich für erforderliche Überflutungsnachweise in ei-

nem Plangebiet (siehe z. B. DWA-A 118 (2024) oder DIN 1986-100 (2016)). 
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Tabelle 3-2: Ergebnisse der hydraulischen Prüfung des Hydroshark an den Baugrößen DN 
750 bis DN 2000 (IKT, 2024f)  

 

3.3 Rückhalt an Leichtstoffen 

Im Hydroshark können aufgrund der Konstruktion Mineralöle und Leichtstoffe zurück-

gehalten werden. Das Regenwasser wird gezwungen im Inneren durch den Hydrozy-

klon an der Zwischenwand bis zum Zackenwand hindurch zu tauchen. Dadurch ver-

bleiben Leichtstoffe im Zulaufbereich im Inneren der Anlage und können von dort ab-

gesaugt werden. 

3.3.1 Mineralöl (MKW)  

Der Hydroshark DN 1000 wurde zweimal vom IKT bezüglich des MKW-Rückhalts ge-

prüft (Prüfberichte im Anhang, IKT, 2024b und c). Die erste Prüfung wurde mit einem 

Durchfluss von 3,6 l/s, entsprechend einer Regenspende von r = 15 l/(s · ha), sowie 

einer Zugabe von 5 ml je l Heizöl gemäß DIN EN 858-1 Abschnitt 8.3.3.1.2. geprüft. 

Da die Konzentrationen im Ablauf mit einem Mittelwert von 69,1 mg/l jeweils zwischen 
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10 mg/l und 120 mg/l lagen, kann die Anlage in Abscheiderklasse II eingeordnet wer-

den. Die Feststoffreduktion entspricht damit aufgrund des erforderlichen Bypasses je-

doch weniger als der in Kap. 3.1 genannten, vgl. auch Kap. 3.4. Dies ist im Einzelfall 

zu ermitteln. Der MKW-Rückhalt für r = 15 l/(s · ha) betrug > 98 %. 

In früheren Prüfungen an Hydrosharkbehandlungsanlagen mit einer noch nicht opti-

mierten Zulaufgestaltung wurde ein mittlerer MKW-Rückhalt von 67 % anhand der 

DIBt-Prüfung mit vier Prüfregenspenden ermittelt (Dierschke, 2021), so dass ein MKW-

Gesamtrückhalt im Jahresmittel in dieser Größenordnung für alle Baugrößen ange-

nommen wird.   

3.3.2 Schwimm- und Schwebstoffe  

Die Anlage DN 1500 wurde durch das IKT auf den Rückhalt von Schwimmstoffen aus 

PE (Polyethylen) mit einer Dichte von p = 0,95 g/cm³ und Schwebstoffen aus PS (Po-

lystyrol) mit einer Dichte von p = 1,05 g/cm³geprüft. Schwimm- und Schwebstoffe als 

Granulat konnten dabei in unterschiedlicher Wirksamkeit zurückgehalten werden, 

siehe IKT (2024d). 

Ist ein weitergehender Schwimm- und Schwebstoffrückhalt in Sonderfällen, z. B. bei 

kunststoffverarbeitenden Betrieben mit Granulatverlusten auf den befestigten Flächen, 

bei Sportanlagen oder bei übermäßiger Belastung aus der Vegetation, erforderlich, so 

kann ein zusätzliches Sieb montiert werden, siehe Bild 3-1.  

 

Bild 3-1: Sieb zum Rückhalt von Schwimm- und Schwebstoffen zur Montage vor den 

Ablauf für Sonderfälle (3P Technik Filtersysteme GmbH, 2024) 
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Mit dieser Sonderkonstruktion wurden der Hydroshark DN 1000 und DN 1500 durch 

das IKT, Gelsenkirchen, mit zwei verschiedenen Prüfstoffen (Grobkörnige 

Schwimmstoffe als Granulat aus PE (Polyethylen) mit einer Dichte von p = 0,95 g/cm³ 

und Schwebstoffe aus PS (Polystyrol) mit einer Dichte von p = 1,05 g/cm³) geprüft 

(IKT, 2024e). Der Rückhalt betrug für beide Prüfstoffe jeweils > 99,9 %. 

 

3.4 Teilstrombehandlung 

Bei einer Teilstrombehandlung, bei der ein Teil des Regenwassers bis zu einer kriti-

schen Regenspende behandelt wird und ein weiterer Teil unbehandelt über einen By-

pass in ein Gewässer geleitet wird, muss bei der Gesamtwirkung der unbehandelte 

Anteil wie folgt mitberücksichtigt werden.  

ηges = ηBV · Anteil behandelter Abfluss  

mit:  
ηges: Wirkungsgrad des gesamten Systems aus Behandlungsverfahren und Bypass 
ηBV: Wirkungsgrad des Behandlungsverfahrens 

 

Bei dezentralen Anlagen ist der unbehandelte Anteil gemäß DWA-M 179-1 (Entwurf 

2024) wesentlich größer als bei zentralen Anlagen, so dass sich die Teil-

strombehandlung bei dezentralen Anlagen ohne stärkere Remobilisierungstendenzen 

nicht rechnet (Dierschke und Welker, 2024).  

Bei zentralen Anlagen ab der Baugröße Hydroshark DN 1500 und mit einer Anschluss-

fläche über 5.000 m² kann eine Bypasslösung sinnvoll sein, wenn z. B. bei Mischung 

von Kategorie I- und II-Flächen ein geringerer erforderlicher Wirkungsgrad als 47,2 % 

zur Einleitung in ein Gewässer ermittelt wurde. Diese sollte im Einzelfall je nach Rand-

bedingung im Einzugsgebiet geprüft werden, vgl. auch Kap 3.5. 

 

3.5 Anschlussflächen bei AFS63-Wirkungsgraden < oder > 47,2 %  

Bei dezentralen Behandlungsanlagen sind unterschiedlich belastete Flächen strikt zu 

trennen bzw. bei gemeinsamem Anschluss nach der höchsten Flächenkategorie zu 

behandeln (Helmreich und Fuchs, 2023; DWA-M 179-1, Entwurf 2024). Eine Re-

duzierung von erforderlichen Wirkungsgraden ɳges bei der gemeinsamen Behandlung 

von mäßig und stark belasteten (Kategorie II und III) mit gering belasteten (Kategorie 

I) Niederschlagsabflüssen ist bei Flächen < 5.000 m² daher nicht zugelassen (DWA-M 

179, Entwurf 2024).   
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Bei zentralen Behandlungsverfahren kann der erforderliche Wirkungsgrad gemäß 

DWA-A 102-2 (2024) im Einzelfall bei Mischung von Flächenkategorien reduziert oder 

erhöht werden und eine entsprechend größere oder kleiner Fläche an die Behand-

lungsanlage angeschlossen werden.  

Eine Vorbemessung ist mit einem von der Firma 3P entwickelten web-Tool möglich: 

https://www.3ptechnik.de/3p-dwa-berechnung.php 

Dies ist aber eine Einzelfallauslegung und sollte mit Mitarbeitern der Firma 3P Technik 

abgestimmt werden.  

 

4 In-situ-Untersuchungen 

Die Dokumentation des Einbaus, des Einbauortes, die Durchführung und Dokumenta-

tion der Wartungen sowie die Herleitung von Wartungsintervallen wurden bereits in 

den Jahren 2019/2020 in Anlehnung an den Bericht zur Umsetzung des Trennerlasses 

in NRW (SEB Köln, 2011) durchgeführt.  

 

4.1 Einbauort des 3P Hydroshark  

Der 3P Hydroshark DN 1000 für eine Anschlussfläche von 2400 m² wurde am 

16.07.2019 in einen monolithischen Standardfertigschacht DN 1000 mit der Schacht-

höhe H = 2 m im Zuge der Neugestaltung des Hofgeländes der Firma Hofelich Land-

technik GmbH, Marktstraße 9, in 89547 Gussenstadt eingebaut, vgl. Bild 4-1 und Bild 

4-2. 

Insgesamt vier Straßenabläufe werden in einer Leitung DN 200 zusammengefasst und 

zur Anlage geführt. Der gereinigte Ablauf aus der Anlage gelangt in eine nahe gele-

gene Versickerungsanlage. 

Die Firma HOFELICH-Landmaschinen vertreibt, repariert und wartet Maschinen für die 

Land -, Forst -, Garten - und Kommunaltechnik. Deren Hof ist somit häufig frequentiert 

durch größere Landmaschinen mit entsprechendem Schmutz und Abrieb. Die Hofflä-

che umfasst ca. 2.800 m². Das heißt, dass für die Insitu-Wartungsbeobachtung etwas 

mehr Fläche angeschlossen wurde als für die Anlage vorgesehen ist.  
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Bild 4-1: Einbau des Hydrosharks DN 1000  

 

Bild 4-2: An den Hydroshark angeschlossenes Hofgelände der Firma Hofelich Landtechnik 

GmbH in Gussenstadt 

Die Situation der Frequentierung des Geländes ist anhand einer älteren Luftbildauf-

nahme in Bild 4-3 dargestellt.  
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Bild 4-3: Luftbildaufnahme der alten Hoffläche vom 30.9.2018 mit regem 

Landmaschinenverkehr 

 

4.2 Kontrollen 

Der Schacht ist gut sichtbar im Werksgelände der Firma Hofelich eingebaut, so dass 

Sichtkontrollen problemlos durchgeführt werden können. Die Kontrollen wurden an-

fänglich zweiwöchentlich, dann monatlich durchgeführt. Dabei wurden jeweils eine 

Sichtkontrolle durchgeführt sowie der Schlammspiegel mittels Schlammteller gemes-

sen, vgl. Bild 3-5. Der Schlammspiegel stieg kontinuierlich um etwa 0,5 cm pro Monat, 

mit Ausnahme in den Monaten September/Oktober 2019, in denen ein Anstieg von 

etwa 1,5 cm zu verzeichnen war.  
 

 

Bild 4-4: Schlammteller zur Messung der Schlammhöhe (Quelle: Börder GmbH, 56743 

Mendig) 
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Am 12.11.2020 wurde eine Wartung mit hydraulischer Prüfung und Entleerung des 

Schlammspeichers mittels Saugpumpe durchgeführt (Bilder 4-5 bis 4-7). Aus einer Zis-

terne wurde Wasser entnommen und dem Schacht mittels Pumpe über einen Straßen-

ablauf zugeführt (Q = 6,5 l/s). Das Wasser passierte den Schacht problemlos (Bild 4-

6, links). Der Wasserspiegel wurde gesenkt (Bild 3-6, rechts) und der Schlammspiegel 

mittels Zollstock gemessen (Bild 4-7, links). Der Schlammspiegel war auf mehr als 10 

cm angestiegen. Der entnommene Schlamm ist im Bild 4-7, rechts, dargestellt.  

 

 

Bild 4-5: Schacht vor der Wartung (links); Blick in den Schacht mit eingebautem 

Hydroshark (rechts) (Beton- und Kiesreste vom Schachteinbau) 

  

Bild 4-6: Hydraulische Prüfung (links); Absaugen des Schachtes (rechts) 
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Bild 4-7: Messen des Schlammspiegels mit dem Zollstock (links); ausgepumptes 

Sediment (rechts) 

Innerhalb eines Jahres war der Schlammspiegel auf etwas mehr als 10 cm gestiegen. 

Der Schlammraum jeden Bautyps beträgt bis zum Gitterrost 50 cm. Eine jährliche Ent-

leerung ist somit auch bei übermäßigem Feststoffbeaufschlagung mehr als ausrei-

chend und bietet genügend Sicherheit gegen Remobilisierung.   

Als Sonderlösung kann der Schlammraum auch durch Erhöhung der Strömungsbre-

cher vergrößert werden.  
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4.3 Ableitung der Kontroll- und Wartungsaufwendungen 

Folgende Kontroll-, Reinigungs- und Wartungsintervalle wurden aus den Erkenntnis-

sen des mehr als einjährigen Betriebes für den Hydroshark DN 1000 sowie für die 

Baugrößen DN 750, 1.500, 2.000, 2.500 und 3.000 abgeleitet: 

Kontrolle 

Es ist zunächst eine halbjährliche Kontrolle des Schachtes erforderlich. Dabei 

ist der Schlammstand im System mittels Schlammteller zu messen. Bei hohem 

Baumbestand in der unmittelbaren Umgebung des Schachtes empfiehlt sich 

eine Kontrolle nach den Vegetationsperioden im Frühling und Herbst. Auch 

sollten die Kontrollintervalle bei Baustellen im Einzugsgebiet erhöht werden. 

Reinigung 

Die Reinigung des Schachtes ist dann erforderlich, wenn der Schlammspiegel 

das eingebaute Gitterrost (H = 50 cm vom Boden) erreicht hat, mindestens 

jedoch einmal jährlich.  

Wartung 

Wartungsarbeiten sind nicht vorgesehen, da alle eingebauten Teile (PE-Kunst-

stoff) robust sind und auf eine Lebensdauer von > 100 Jahre ausgelegt sind. 

 

Für die Anlage kann ein Wartungsmodell entwickelt werden, das der Betreiber über 

einen entsprechenden Anbieter bestellen kann. In diesem Fall wird die Anlage nach 

Herstellerangaben regelmäßig überwacht und gewartet. Dies bietet sich insbesondere 

für Lösungen im gewerblichen Bereich an, in dem nur wenige Anlagen betrieben wer-

den. Alternativ kann der Betreiber sich die erforderlichen Wartungsgeräte anschaffen 

und die Wartung in eigener Regie übernehmen.  

Detailliertere Hinweise auch zu den erforderlichen Gerätschaften und Sicherungsmaß-

nahmen sind in Tabelle 4-1 zusammengefasst. 
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Tabelle 4-1: Informationsblatt Betrieb 3P Hydroshark 

  

Informationsblatt Betrieb 3P Hydroshark 

A
n

la
g

e
 

Hersteller 
3P Technik Filtersysteme GmbH; Robert-Bosch-Str. 16 - 18 

73337 Bad Überkingen 

Bezeichnung/Typ Hydroshark DN 750 bis DN 3000 

Typ Straßenablauf Schacht  

Abmessungen  
Schachtinnendurchmesser DN 750 bis DN 3000, H = mind. 
2,15 m 

Anforderungen gemäß Kategorie II nach DWA-A 102: AFS63-Rückhalt > 47,2 % 

K
o

n
tr

o
ll

e 

Häufigkeit der Prüfung Anfangs halbjährlich, dann mindestens jährlich 

Art der Prüfung Sichtkontrolle 

Sicherungsmaßnahmen Sicherung gemäß GUV und Örtlichkeit 

Gerät 
Sicherungsmaterial und Kanalhaken, Schlammspiegelmess-
stab (Schlammteller) 

Notwendige Arbeiten Öffnen des Schachtdeckels 

Kontrolle des Schlamm-
spiegels 

Füllstand Sedimentationsraum messen 

Ergebnis ggf. Folgearbeiten Reinigung/Wartung 

R
ei

n
ig

u
n

g
 

Häufigkeit der Reinigung 
Mindestens jährlich oder als Ergebnis der Kontrolle, wenn 
der Schlammspiegel das Gitterrost erreicht hat (ca. 50 cm)  

Art der Reinigung 
Abpumpen des Sedimentationsraumes durch Kanalbetrie-
be, Fremdfirma oder in Eigenregie. 

Sicherungsmaßnahmen Sicherung gemäß GUV und Örtlichkeit 

Gerät 
Sicherungsmaterial und Kanalhaken; Saug-/Spülwagen 
oder Pumpe, Saugrohr 2 – 2,5 Zoll Durchmesser 

Notwendige Arbeiten 
Öffnen des Schachtdeckels, Abspritzen aller sichtbaren 
Teile, Absaugen des Sedimentationsraumes, erneutes Ab-
spritzen. Ordnungsgemäßes Entsorgen des Schlammes. 

W
ar

tu
n

g
 

Häufigkeit der Wartung keine während der Lebensdauer von 50 Jahren 

Art der Wartung keine geplanten während der Lebensdauer 

Sicherungsmaßnahmen Sicherung gemäß GUV und Örtlichkeit 

Gerät Sicherungsmaterial und Kanalhaken  

Notwendige Arbeiten nur bei Beschädigung  
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5 Zusammenfassung 

Die 3P-Sedimentationsanlage Hydroshark ist in den Baugrößen DN 750, 1000, 1500, 

2000, 2500 und 3000 für 1.200 m² bis 35.000 m² Anschlussfläche für einen AFS63-

Feststoffrückhalt von mindestens 47,2 % zur Behandlung von Regenwetterabflüs-

sen der Flächenkategorie II gemäß DWA-A 102 geprüft worden. Die Prüfberichte wer-

den auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.  

Im Hydroshark können aufgrund der Konstruktion Mineralöle und Leichtstoffe zurück-

gehalten werden. Mit einem Bypass ab r = 15 l/(s · ha) kann die Anlage in Abscheider-

klasse II nach DIN EN 858-1 eingeordnet werden. Die AFS63-Feststoffreduktion der 

Gesamtanlage ist dann aber geringer als 47,2 %. Für die Beschickung der Anlage im 

Vollstrom kann von einem MKW-Rückhalt im Jahresmittel von ca. 67 % ausgegan-

gen werden.  

Sind für die Abtrennung partikulärer Leichtstoffe weitergehende Anforderungen erfor-

derlich, kann ein Schwimmstoffsieb als Sonderlösung zum Rückhalt von Kunststoff-

granulaten vor dem Ablauf der Anlage mit einer Wirksamkeit von > 99,9 % angebracht 

werden.  

Die hydraulische Leistungsfähigkeit der Hydrosharkanlagen bis zum Überstau be-

trägt je nach Modell mindestens r = 416 l/(s · ha). 

Ein Betrieb des Hydroshark im Bypass erbringt im dezentralen Bereich bis 5.000 m² 

Anschlussgröße keinen verbesserten Wirkungsgrad oder sonstigen betrieblichen Vor-

teile. Im zentralen Bereich oberhalb von 5.000 m² Anschlussfläche ist ein möglicher 

Vorteil im Einzelfall zu prüfen.  

Sind höhere oder geringere AFS63-Wirkungsgrade als 47,2 % bei zentralen Einzugs-

gebieten > 5.000 m² erforderlich, kann rechnerisch mehr oder weniger Fläche als die 

geprüfte an einen Hydroshark angeschlossen werden. Dies ist im Einzelfall zu prüfen.  

Der Hydroshark ist einfach zu warten. Die Reinigung des Schachtes ist dann erforder-

lich, wenn der Schlammspiegel den eingebauten Gitterrost (H = 50 cm vom Boden) 

erreicht hat, mindestens jedoch einmal jährlich. 

Ein Wartungsmodell oder -vertrag mit einer sachkundigen Firma bietet sich an.  
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IKT (Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH, Gelsenkirchen) (2024b): Prüfbe-

richt - Ermittlung der Rückhalteleistung von Leichtflüssigkeiten an einem Hydroshark 

DN1000 bei einer Regenspende von 15 I/(s*ha), 19. April 2024  

IKT (Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH, Gelsenkirchen) (2024c): Prüfbe-

richt - Ermittlung der Rückhalteleistung von Leichtflüssigkeiten an einem Hydroshark 

DN1000 bei einer Regenspende von 100 I/(s*ha), 19. April 2024  

IKT (Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH, Gelsenkirchen) (2024d): Prüfbe-

richt - Ermittlung des stofflichen Rückhaltevermögens für Schwimm- und Schwebstoffe 

an der Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hydroshark DN1500, 19. April 2024  

IKT (Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH, Gelsenkirchen) (2024e): Prüfbe-

richt - Ermittlung des stofflichen Rückhaltevermögens für Schwimm- und Schwebstoffe 

an der Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hydroshark DN1000, 19. April 2024  

IKT (Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH, Gelsenkirchen) (2024f): Ermittlung 

der hydraulischen Leistungsfähigkeit an den Niederschlagswasserbehandlungsanla-

gen Hydroshark DN 750, DN 1000, DN 1500 und DN 2000. 18. Dezember 2024   

SEB (Stadtentwässerungsbetriebe), Köln (2011): Dezentrale Niederschlagswasserbe-

handlung in Trennsystemen - Umsetzung des Trennerlasses. Gefördert vom Ministe-

rium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Lan-

des Nordrhein-Westfalen, Köln 2011 
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Kaiserslautern, 06.03.2025 Dr. Martina Dierschke 

 Ingenieurbüro für Siedlungswasserwirtschaft 
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Anlage 1: Einbauzeichnung 3P Hydroshark  

Baugröße Hydroshark DN 750 
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Baugröße Hydroshark DN 1000 
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Baugröße Hydroshark DN 1500 
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Baugröße Hydroshark DN 2000 
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Baugröße Hydroshark DN 2500 

 



 
 

3P Sedimentationsanlage Hydroshark – Zusammenstellung der Leistungsfähigkeit  27 

Baugröße Hydroshark DN 3000

 













IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur 
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nach DIBt Zulassungsgrundsätzen [2] (maximal 100 l/(s*ha)) liegen. Darüber hinaus 
wurde die stoffliche Rückhalteleistung für einzelne Systeme mit einer zusätzlichen 
Regenspende mit über 200 l/(s*ha) geprüft. Die in den Tabellen genannten Werte 
können somit herangezogen werden für eine Beurteilung eines 
Überflutungsnachweises nach DIN 1986-100. 

                                            
[2] Zulassungsgrundsätze für „Niederschlagswasserbehandlungsanlagen“, Teil 1: Anlagen zur 
dezentralen Behandlung des Abwassers von Kfz-Verkehrsflächen zur anschließenden Versickerung im 
Boden und Grundwasser, Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), November 2017. 
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